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G U T A C H T E N 

über den Verkehrswert (Marktwert) i. S. d. § 194 Baugesetzbuch 
für das mit einem 

Einfamilienhaus und landwirtschaftlichen Nebengebäuden be-
baute Grundstück in 47608 Geldern- Veert, Heideweg 49 

!!! KEINE INNENBESICHTIGUNG !!! 

 

im Zwangsversteigerungsverfahren 009 K 011/22 
 

Der Verkehrswert des Grundstücks wurde zum Stichtag 
30.08.2022 ermittelt mit rd. 

 

740.000,00 €. 

 

Internetgutachten: 

Bei dieser Version handelt es sich um ein Internetgutachten, welches gegenüber dem 
Original um Anlagen und Erläuterungen gekürzt wurde. Das Originalgutachten kann in 
der Geschäftsstelle des Amtsgerichts Geldern, nach vorheriger Rücksprache, einge-
sehen werden. 
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1 Allgemeine Angaben 

1.1 Angaben zum Bewertungsobjekt 

Art des Bewertungsobjekts: 
 

Grundstück, bebaut mit einem Einfamilienhaus und 
landwirtschaftlichen Nebengebäuden 
 

Objektadresse: 
 

Heideweg 49 
47608 Geldern 
Das Objekt befindet sich im Außenbereich der Ort-
schaft Veert. 
 

Grundbuchangaben: 
 

Grundbuch von Veert, Blatt 323, lfd. Nr. 59 
 

Katasterangaben: Gemarkung Veert, Flur 8, Flurstück 377 (45.241 m²) 
 

1.2 Angaben zum Auftrag und zur Auftragsabwicklung 

Gutachtenauftrag  
 

Gemäß Schreiben des Amtsgerichts Geldern vom 
14.07.2022 soll durch ein schriftliches Sachverständi-
gengutachten der Verkehrswert gem. §74a Absatz 5 
ZVG und §85a Absatz 2 Satz 1 ZVG ermittelt werden. 
Darüber hinaus ist der Wert von beweglichem Zube-
hör gem. §55 ZVG (i. S. v. §97 Abs. 1 BGB) zu ermit-
teln. Bewegliches Zubehör wurde nicht vorgefunden.  
 

Wertermittlungsstichtag: 
 

30.08.2022 
 

Qualitätsstichtag: 
 

30.08.2022 entspricht dem Wertermittlungsstichtag 
 

Ortsbesichtigung: 
 

Zu dem Ortstermin am 30.08.2022 wurden die Pro-
zessparteien (Eigentümer durch Einwurfeinschreiben) 
fristgerecht eingeladen. 
 

Umfang der Besichtigung etc.: 
 

Eine Innenbesichtigung war nicht möglich, da der Ei-
gentümer zum Ortstermin nicht erschienen ist. 
 

Teilnehmer am Ortstermin: 
 

Lediglich der Sachverständige war vor Ort. 
 

Eigentümer: 
 

siehe Originalgutachten 
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herangezogene Unterlagen, Erkun-
digungen, Informationen: 
 

Vom Auftraggeber wurden für diese Gutachtenerstel-
lung im Wesentlichen folgende Unterlagen und Infor-
mationen zur Verfügung gestellt: 

• Grundbuchauszug 
 
Vom Sachverständigen wurden folgende Auskünfte 
und Unterlagen beschafft: 

• Katasterkarte, Straßen- und Übersichtskarte 

• Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis 

• Bauzeichnungen (Grundrisse, Ansichten, Schnitte) 

• Berechnung des Bruttorauminhalts und der Wohn- 
und Nutzflächen 

• planungsrechtliche Informationen und Auskunft zur 
Erschließungssituation 

• Auskunft bezüglich Denkmalschutz und Wohnungs-
bindung 

• Informationen über Altlasten 

• Bodenrichtwertkarte über www.boris.nrw.de 
 

 

1.3 Besonderheiten des Auftrags / Maßgaben des Auftraggebers 

Nachfolgendes Gutachten wurde im Auftrag des Amtsgerichts Geldern (Zwangsversteige-
rungsgericht) erstellt.  
 
Auftragsgemäß ist gemäß § 74a ZVG der Verkehrswert (Marktwert) i.S.d. § 194 BauGB zu 
ermitteln. Dieser stellt insofern den wahrscheinlichsten Kaufpreis dar, der in einer freihän-
digen Veräußerung (also ohne Berücksichtigung des Zwangsversteigerungsvermerks) er-
zielbar wäre.  
 
Der Umstand der Zwangsversteigerung wird im vorliegenden Gutachten wertneutral 
behandelt. 
 
Deshalb ist der (Markt)-Wert zu ermitteln ist, den ein wirtschaftlich denkender und handeln-
der Marktteilnehmer im nächsten Kauffall für das Grundstück im gewöhnlichen Geschäfts-
verkehr zu zahlen bereit wäre. Insbesondere kommt es hierbei nicht darauf an, was eine 
Immobilie “hinter sich”, sondern was sie noch “vor sich” hat. 
 
Bei einer Wertermittlung zum Zwecke der Zwangsversteigerung (Forderungsversteigerung) 
wird regelmäßig und insoweit auftragsgemäß zudem der so genannte unbelastete Ver-
kehrswert, also frei von (belastenden) Rechten, die in Abt. II und III des Grundbuchs ein-
getragen sein könnten, ermittelt.  
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Dies ist insoweit eine nicht unwesentliche Besonderheit, die gerade auch in Hinblick 
auf eine ggf. mögliche Drittverwendung des Gutachtens besonders zu beachten ist. 
 
I.d.R. erhält der Ersteher deshalb auch (meistens) ein diesbezüglich lastenfreies Grund-
stück. 
 
(Dingliche) Rechte, die durch den Ersteher übernommen werden müssen, also auch nach 
der Versteigerung bestehen bleiben, werden i.d.R. gesondert bewertet. Diesbezüglich in-
formiert vor der Versteigerung das Versteigerungsgericht.  
 
Für diese (ggf. bestehen bleibenden) Rechte werden durch das Zwangsversteigerungsge-
richt so genannte Ersatzwerte bzw. Zuzahlungswerte (i.S.d. §§ 50 und 51 ZVG) festgesetzt. 
Hierbei handelt es sich, wertermittlungstechnisch gesehen, jedoch nicht um die Werte die-
ser Rechte, sondern um die hierdurch auf das Bewertungsgrundstück bewirkte Wertbeein-
flussung (i.d.R. Wertminderung).  
 
Für den jeweiligen Bieter ist es allerdings wichtig, die Wertminderung des Grundstücks 
(resp. den Zuzahlungsbetrag) durch die ggf. bestehen bleibenden Rechte zu kennen, damit 
diese bei der Abgabe des Gebots (mindernd) berücksichtigt werden können. Denn sollte 
das (ggf.) bestehen bleibende Rechte nach Zuschlag dennoch nicht bestehen, so wäre der 
(festgesetzte) Zuzahlungsbetrag nachträglich vom Ersteher zu zahlen (vgl. § 51 ZVG). 
 
Das Grundbuch ist vorliegend in Abt. II nicht belastet.  
 
Grundsätzlich immer zu berücksichtigen sind die das Bewertungsgrundstück begünstigen-
den (dinglichen) Rechte.  
 
Begünstigende Rechte bestehen nach Recherchen des Sachverständigen jedoch 
nicht. 
 
Natürlich bestehen bei der Wertermittlung in Zwangsversteigerungsverfahren auch Aus-
nahmen hinsichtlich der Beachtung von bestehenden (belastenden) Rechten und Baulas-
ten.  
 
Hierzu zählen die grundsätzlich bestehen bleibenden (belastenden) Rechte gemäß § 52 
Abs. 2 ZVG und die ggf. bestehenden Baulasten.  
Eine Baulast ist demnach keines der in den §§ 51, 91 ZVG angesprochenen Rechte, 
sie kann demnach in der Zwangsversteigerung auch nicht erlöschen. Das heißt, die 
hierdurch bewirkten Wertbeeinflussungen des Bewertungsgrundstücks wären gleichwohl 
(i.d.R. wertmindernd) zu berücksichtigen. 
  
Grundsätzlich bestehen bleibende Belastungen (Rechte i.S.v. § 52 Abs. 2 ZVG) bestehen 
nach Recherchen des Sachverständigen für das Bewertungsobjekt nicht. 
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1.4 Besondere Sachverhalte 

 

• Das Objekt konnte von innen nicht besichtigt werden. Die Bewertung erfolgt daher allein 
auf der Grundlage der Außenbesichtigung, Zustandsvermutungen sowie nach Aktenlage. 
 

• Es gibt ungenehmigte Gebäudeteile; siehe hierzu Ausführungen in Abschnitt 2.5.3. 
 

• Zur abschließenden Zusammenfassung siehe Abschnitt 4. 
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2 Grund- und Bodenbeschreibung 

2.1 Lage 

2.1.1 Großräumige Lage 

Bundesland: 
 

Nordrhein-Westfalen 
 

Kreis: 
 

Kleve 
 

Ort und Einwohnerzahl: 
 

Geldern (ca. 33.733 Einwohner); 
Ortsteil Veert (ca. 5.499 Einwohner) 
 

überörtliche Anbindung / Entfer-
nungen: 
 

nächstgelegene größere Städte: 
Wesel / Moers / Duisburg / Goch (ca. 35,1 km / 34,9 
km / 49,4 km / 19,9 km entfernt) 
 
Landeshauptstadt: 
Düsseldorf (ca. 61,6 km entfernt) 
 
Autobahnzufahrt: 
A 57 (ca. 15,5 km entfernt) 
 
Bahnhof: 
Geldern (ca. 5,25 km entfernt) 
 
Flughafen: 
Airport Weeze (ca. 17,7 km entfernt) 

 

2.1.2 Kleinräumige Lage 

innerörtliche Lage: 
 

Außenbereichslage 
Die Ortschaft Veert liegt etwa 1,8km entfernt. 
Die Entfernung zum Stadtzentrum (Geldern) beträgt 
ca. 5,6 km. 
Geschäfte des täglichen Bedarfs: ca. 2,9 km bis 5,2 
km entfernt; 
Schulen: ca. 2,1 km bis 8,0 km entfernt; 
Ärzte: ca. 2,3 km bis 5,4 km entfernt; 
Verwaltung (Stadtverwaltung): ca. 5,3 km entfernt; 
mittlere Wohnlage 
 

Art der Bebauung und Nutzungen 
in der Straße und im Ortsteil: 

überwiegend wohnbauliche sowie landwirtschaftliche 
Nutzungen 
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Beeinträchtigungen: 
 

keine, die über das gebietstypische Maß hinausgehen 
 

Topografie: weitgehend ebenes Gelände 
 

 

2.2 Gestalt und Form 

Gestalt und Form: siehe Anlage “Katasterkarte” 
 

2.3 Erschließung, Baugrund etc. 

Straßenart: 
 

Straße mit gebietstypischem Verkehr 
 

Straßenausbau: 
 

gebietstypischer Wirtschaftsweg (Bitumen) 
 

Anschlüsse an Versorgungsleitun-
gen und Abwasserbeseitigung: 
 

elektrischer Strom, Wasser aus öffentlicher Versor-
gung 
 

Grenzverhältnisse, nachbarliche 
Gemeinsamkeiten: 
 

keine 
 

Baugrund, Grundwasser (soweit 
augenscheinlich ersichtlich): 
 

gewachsener, normal tragfähiger Baugrund 
 
Hinweis: 
Direkt am Grundstück, im Bereich der Bebauung, ver-
läuft der Bach “Dondert”. Ggfls. ist hier bei Starkwet-
terereignissen mit einer Überschwemmung der Bö-
schung zu rechnen. 
 

Altlasten: 
 

Gemäß schriftlicher Auskunft des Kreises Kleve1 ist 
das Bewertungsobjekt im Altlastenkataster weder als 
Verdachtsfläche noch als Altlastenstandort aufge-
führt. 
 

Anmerkung: 
 

In dieser Wertermittlung ist eine lageübliche Bau-
grund- und Grundwassersituation insoweit berück-
sichtigt, wie sie in die Vergleichskaufpreise bzw. Bo-
denrichtwerte eingeflossen ist. Darüber hinausge-
hende vertiefende Untersuchungen und Nachfor-
schungen wurden nicht angestellt. 

 
1 vom 28.07.2022 
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2.4 Privatrechtliche Situation 

grundbuchlich gesicherte Belastun-
gen: 
 

Dem Sachverständigen liegt ein unbeglaubigter 
Grundbuchauszug2 vor. Hiernach besteht in Abteilung 
II des Grundbuchs von Veert, Blatt 323 neben dem 
Zwangsversteigerungsvermerk keine weitere Eintra-
gung. 
 

Anmerkung: 
 

Schuldverhältnisse, die ggf. in Abteilung III des Grund-
buchs verzeichnet sein können, werden in diesem 
Gutachten nicht berücksichtigt. Es wird davon ausge-
gangen, dass ggf. valutierende Schulden bei einer 
Preis(Erlös)aufteilung sachgemäß berücksichtigt wer-
den. 
 

Herrschvermerke: 
 

keine 
 

nicht eingetragene Rechte und 
Lasten: 
 

Sonstige nicht eingetragene Lasten und (z.B. begüns-
tigende) Rechte sind nicht bekannt. Besondere Woh-
nungs- und Mietbindungen liegen3 nicht vor. 

 

2.5 Öffentlich-rechtliche Situation 

2.5.1 Baulasten und Denkmalschutz 

Eintragungen im Baulastenver-
zeichnis: 
 

Das Baulastenverzeichnis enthält keine Eintragun-
gen4. 
 

Denkmalschutz: 
 

Das Objekt steht weder unter Denkmalschutz noch 
handelt es sich um ein Bodendenkmal5. 

 

2.5.2 Bauplanungsrecht 

Darstellungen im Flächennut-
zungsplan: 
 

Der Bereich des Bewertungsobjekts ist im Flächen-
nutzungsplan als Fläche für die Landwirtschaft mit der 
übergeordneten Funktion Intensivgartenbau (VSI) 
dargestellt. 
 

Festsetzungen im Bebauungsplan: 
 

Für den Bereich des Bewertungsobjektes ist kein 
rechtskräftiger Bebauungsplan vorhanden. Die Zuläs-
sigkeit von Bauvorhaben ist demzufolge nach § 35 
BauGB zu beurteilen. 

 
2 vom 14.07.2022 
3 nach Auskunft der Stadt Geldern vom 27.07.2022 
4 laut schriftlicher Auskunft der Stadt Geldern vom 15.08.2022 
5 laut schriftlicher Auskunft der Stadt Geldern vom 01.08.2022 
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Bodenordnungsverfahren: 
 

Weder in Abt. II des Grundbuches ist ein entsprechen-
der Vermerk eingetragen, noch befindet sich im Lie-
genschaftskataster ein Hinweis zur Einbeziehung des 
Bewertungsgrundstücks in ein Bodenordnungsverfah-
ren. Es wird davon ausgegangen, dass das Bewer-
tungsobjekt in kein Bodenordnungsverfahren einbe-
zogen ist. 

 

2.5.3 Bauordnungsrecht 

Die Wertermittlung wurde auf der Grundlage der beschafften Pläne bzw. des realisierten 
Vorhabens durchgeführt. Das Vorliegen einer Baugenehmigung und ggf. die Übereinstim-
mung des ausgeführten Vorhabens mit den vorgelegten Bauzeichnungen und der Bauge-
nehmigung und dem Bauordnungsrecht und der verbindlichen Bauleitplanung wurde auf-
tragsgemäß nicht geprüft. Offensichtlich erkennbare Widersprüche, bis auf die im Folgen-
den genannten, wurden jedoch nicht festgestellt. Bei dieser Wertermittlung wird deshalb 
die materielle Legalität der baulichen Anlagen und Nutzungen vorausgesetzt. 

 

Hinweis: 

Auf dem Grundstück, nördlich der Scheune, wurde in den letzten Jahren ein Geräte-
häuschen mit einer Fläche von etwa 75m² errichtet. Hierzu lagen keine Genehmi-
gungsunterlagen vor. Aufgrund der planungsrechtlichen Gegebenheiten ist nicht von 
einer nachträglichen Legalisierung auszugehen. Es wird ein Rückbau unterstellt. 
 

2.6 Entwicklungszustand inkl. Beitragssituation 

Entwicklungszustand (Grund-
stücksqualität): 
 

baureifes Land6  
 

beitragsrechtlicher Zustand: 
 

Für den beitragsrechtlichen Zustand des Grundstücks 
ist die Verpflichtung zur Entrichtung von grundstücks-
bezogenen Beiträgen maßgebend. Als Beiträge gel-
ten auch grundstücksbezogene Sonderabgaben und 
beitragsähnliche Abgaben. Das Bewertungsgrund-
stück ist bezüglich der Beiträge für Erschließungsein-
richtungen nach BauGB und KAG beitragsfrei7. 

 

2.7 Derzeitige Nutzung und Vermietungssituation 

Das Grundstück ist mit einem Wohngebäude und landwirtschaftlichen Nebengebäuden be-
baut (vgl. nachfolgende Gebäudebeschreibung). Das Objekt wird vermutlich eigengenutzt. 

 
6 vgl. § 3 Abs. 4 ImmoWertV 21 
7 laut schriftlicher Auskunft der Stadt Geldern vom 27.07.2022 
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3 Beschreibung der Gebäude und Außenanlagen 

3.1 Vorbemerkungen zur Gebäudebeschreibung 

Zum Ortstermin war eine Innenbesichtigung nicht möglich. Daher bildet Grundlage für die 
Gebäudebeschreibungen die Erhebungen im Rahmen der Außenbesichtigung sowie die 
ggf. vorliegenden Bauakten und Beschreibungen sowie Annahmen und Zustandsvermu-
tungen. Abweichungen sind möglich und wahrscheinlich. 
Die Gebäude und Außenanlagen werden nur insoweit beschrieben, wie es für die Herlei-
tung der Daten in der Wertermittlung notwendig ist. Hierbei werden die offensichtlichen und 
vorherrschenden Ausführungen und Ausstattungen beschrieben. In einzelnen Bereichen 
können Abweichungen auftreten, die dann allerdings nicht werterheblich sind. Angaben 
über nicht sichtbare Bauteile beruhen auf Angaben aus den vorliegenden Unterlagen, Hin-
weisen während des Ortstermins bzw. Annahmen auf Grundlage der üblichen Ausführung 
im Baujahr. Die Funktionsfähigkeit einzelner Bauteile und Anlagen sowie der technischen 
Ausstattungen und Installationen (Heizung, Elektro, Wasser etc.) wurde nicht geprüft; im 
Gutachten wird die Funktionsfähigkeit unterstellt. 
Auch Angaben zur bauphysikalisch korrekten Ausführung der baulichen Anlagen (Dampf-
sperren, Wärmedämmschichten, schallschutztechnisches Verhalten der Bauteile etc.) und 
zur Standsicherheit (Statik) kann im Rahmen dieses Wertgutachtens grundsätzlich nicht 
gemacht werden. 
Brandschutztechnische Erfordernisse oder Gegebenheiten wurden nicht geprüft. Es wird 
eine Ordnungsmäßigkeit unterstellt. 
Baumängel und -schäden wurden soweit aufgenommen, wie sie zerstörungsfrei, d.h. offen-
sichtlich erkennbar waren. In diesem Gutachten sind die Auswirkungen der ggf. vorhande-
nen Bauschäden und Baumängel auf den Verkehrswert nur pauschal berücksichtigt wor-
den. Es wird ggf. empfohlen, eine diesbezüglich vertiefende Untersuchung anstellen zu 
lassen. Untersuchungen auf pflanzliche und tierische Schädlinge sowie über gesundheits-
schädigende Baumaterialien wurden nicht durchgeführt. 
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3.2 Einfamilienhaus 

3.2.1 Gebäudeart, Baujahr und Außenansicht 

Gebäudeart: 
 

Einfamilienhaus; 
eingeschossig; 
nicht unterkellert; 
ausgebautes Dachgeschoss 
 

Baujahr: 
 

Das ursprüngliche Baujahr ist nicht bekannt und wird 
für die Wertermittlung mit ca. 1900 geschätzt. 
 

Modernisierung: 
 

keine bekannt 
 

Energieeffizienz: 
 

Energieausweis liegt nicht vor 
 

Barrierefreiheit: 
 

nicht bekannt 
 

Außenansicht: 
 

insgesamt Klinkermauerwerk 
 

 

3.2.2 Nutzungseinheiten, Raumaufteilung 

nicht bekannt 
 

3.2.3 Gebäudekonstruktion (Keller, Wände, Decken, Treppen, Dach) 

Konstruktionsart: 
 

Massivbau 
 

Fundamente: 
 

Streifenfundament 
 

Umfassungswände: 
 

einschaliges Mauerwerk ohne zusätzliche Wärme-
dämmung 
 

Innenwände: 
 

nicht bekannt 
 

Geschossdecken: 
 

nicht bekannt 
 

Treppen: 
 

nicht bekannt 
 

Hauseingang(sbereich): 
 

nicht bekannt 
 

Dach: 
 

Dachkonstruktion: 
Holzdach mit Aufbauten 
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Dachform: 
Sattel- oder Giebeldach 
 
Dacheindeckung: 
Dachziegel (Ton) 

 

3.2.4 Allgemeine technische Gebäudeausstattung 

Wasserinstallationen: 
 

zentrale Wasserversorgung über Anschluss an das 
öffentliche Trinkwassernetz 
 

Abwasserinstallationen: 
 

Ableitung in private Kleinkläranlage (Vollbiologische 
Kleinkläranlage – wasserrechtliche Genehmigung bis 
31.05.2035) 
 

Elektroinstallation: 
 

nicht bekannt 
 

Heizung: 
 

nicht bekannt 
 

Lüftung: 
 

nicht bekannt 
 

Warmwasserversorgung: nicht bekannt 
 

3.2.5 Raumausstattungen und Ausbauzustand 

3.2.5.1 Wohnhaus 

Bodenbeläge: 
 

nicht bekannt 
 

Wandbekleidungen: 
 

nicht bekannt 
 

Deckenbekleidungen: 
 

nicht bekannt 
 

Fenster: 
 

nicht bekannt 
 

Türen: 
 

nicht bekannt 
 

sanitäre Installation: 
 

nicht bekannt 
 

Küchenausstattung: 
 

nicht bekannt 
 

Grundrissgestaltung: nicht bekannt 
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3.3 Scheune 

3.3.1 Gebäudeart, Baujahr und Außenansicht 

Gebäudeart: 
 

Scheune; 
eingeschossig; 
Sattel- sowie Krüppelwalmdach; 
an das Wohnhaus angebaut 
 

Baujahr: 
 

ca. 1900 
 

Modernisierung: 
 

nicht bekannt 
 

Außenansicht: insgesamt Klinkermauerwerk 
 

3.3.2 Nutzungseinheiten, Raumaufteilung 

nicht bekannt 
 

3.3.3 Gebäudekonstruktion (Keller, Wände, Decken, Treppen, Dach) 

Konstruktionsart: 
 

Massivbau 
 

Fundamente: 
 

Streifenfundament 
 

Keller: 
 

Den vorliegenden Plänen nach befindet sich ein Jau-
chekeller im Bereich der Scheune (Maße ca. 12,70m 
(Länge) x 2,50m (Breite)) Die Tiefe ist nicht bekannt. 
 

Umfassungswände: 
 

einschaliges Mauerwerk ohne zusätzliche Wärme-
dämmung 
 

Innenwände: 
 

nicht bekannt 
 

Geschossdecken: 
 

nicht bekannt 
 

Eingangsbereich: 
 

zweckmäßige Holztüren, Holzschiebetor sowie Stahl-
schwingtor 
 

Dach: 
 

Dachkonstruktion: 
Holzdach ohne Aufbauten 
 
Dachform: 
Sattel- oder Giebeldach sowie Krüppelwalm 
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Dacheindeckung: 
Dachziegel (Ton) sowie Welleternit 

 

3.3.4 Allgemeine technische Gebäudeausstattung 

Elektroinstallation: 
 

nicht bekannt 
 

Heizung: nicht bekannt 
 

3.3.5 Raumausstattungen und Ausbauzustand 

3.3.5.1 Scheune 

Bodenbeläge: 
 

nicht bekannt 
 

Wandbekleidungen: 
 

nicht bekannt 
 

Deckenbekleidungen: nicht bekannt 
 

Fenster: 
 

Einfachfenster, soweit ersichtlich 
 

Türen: 
 

nicht bekannt 
 

Grundrissgestaltung: nicht bekannt 
 

 

3.4 Nebengebäude 

An der Scheune befindet sich eine einseitig offene Remise. Der bauliche Zustand ist 
schlecht. Eine entsprechende Instandsetzung ist erforderlich.  
Gleiches gilt für den rückwärtig an die Scheune angebauten, ehemaligen Hühnerstall und 
auch Abstellraum. Die genannten Nebengebäude bewirken keinen Werteinfluss. Die not-
wendigen Kosten einer Instandsetzung stehen dem Nutzen gleichermaßen gegenüber. 
 
Darüber hinaus befindet sich auf dem Grundstück ein etwa 75m² großes Gartenhaus/ Ge-
rätehaus/Büroraum. Dieses wurde offenbar in jüngerer Zeit in Eigenregie errichtet. Hin-
weise auf eine Genehmigung in der Bauakte lagen nicht vor. Es wird davon ausgegangen, 
dass eine Genehmigungsfähigkeit nicht gegeben ist. Der Rückbau dieses Gebäudes wird 
unterstellt, die Kosten hierfür werden wertmindernd mit € 5.000,00 in Abzug gebracht. 
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3.5 Besondere Bauteile / Einrichtungen, Zustand der Gebäude 

besondere Bauteile: 
 

Dachgaube am Wohnhaus (soweit ersichtlich keine 
weiteren bekannt) 
 

besondere Einrichtungen: 
 

nicht bekannt 
 

Bauschäden und Baumängel: 
 

siehe “Allgemeinbeurteilung” 
 

wirtschaftliche Wertminderungen: 
 

nicht bekannt 
 

Allgemeinbeurteilung: 
 

Bereits dem äußeren Eindruck nach, befindet sich das 
Gesamtobjekt in einem überalterten und vernachläs-
sigten Zustand. Die Dächer und auch das Mauerwerk 
sind tlw. marode. Die gesamten Nebengebäude ge-
langen mittelfristig an das Ende der wirtschaftlichen 
Nutzungsdauer. Der überalterte und sanierungsbe-
dürftige Zustand wird mittels Ansatzes einer geringen 
Restnutzungsdauer berücksichtigt. Auf dem Grund-
stück befindet sich Müll und Unrat. Dieser ist zu ent-
sorgen. 
 
Die Kosten der Entsorgung sowie des o. g. Rückbaus 
(Abschnitt 3.4) werden hier wertmindernd mit  
€ 15.000,00 in Abzug gebracht. 

 

3.6 Außenanlagen 

Vollbiologische Kleinkläranlage, Wegebefestigung 
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4 Abschließende Zusammenfassung 

 

Zur Lage 
Das hier gegenständliche Versteigerungsobjekt befindet sich im Außenbereich des Orts-
teils Geldern- Veert. Die kleinräumige Lage wird weitgehend durch die Landwirtschaft sowie 
durch Gartenbaubetriebe geprägt. Die Entfernung zur Ortschaft beträgt ca. 1,8 km. Dort 
sind sämtliche Geschäfte des täglichen Bedarfs vorhanden. Die Autobahnzufahrt zur A57 
liegt etwa 14 km entfernt. Die Gelderner Innenstadt liegt etwa 5,6km entfernt. 
 
 
Zum Objekt 
Bei dem zur Rede stehenden Objekt handelt es sich um eine Resthofstelle, bestehend aus 
einem Einfamilienhaus und angebauten, landwirtschaftlichen Nebengebäuden (Scheune, 
Stall, Remise). Das ursprüngliche Baujahr der Hofstelle ist nicht bekannt, wird jedoch in 
den Anfängen des 20. Jahrhunderts vermutet. Die Wohnfläche wurde aus den vorliegenden 
unvollständigen Unterlagen (bei einem angenommenen Ausbau des Dachgeschosses) 
überschlägig mit rd. 150,00m² ermittelt. 
Zur Ausstattung und zum Zustand des Hauses im Inneren können keine Angaben gemacht 
werden, da eine Innenbesichtigung nicht möglich war. Dem äußeren Eindruck nach sind 
jedoch künftig umfangreiche Renovierungen/ Sanierungen zu erwarten, da offenbar in der 
Vergangenheit keine größeren Maßnahmen durchgeführt wurden.  
Es existiert ein ungenehmigtes Nebengebäude. Hier ist ein Rückbau erforderlich. 
 
Das Gesamtgrundstück umfasst eine Größe von 45.241m² und teilt sich auf in Hof- und 
Gebäudefläche (3.429m²), Verkehrsfläche (474m²), Waldfläche (2.610m²) sowie Ackerflä-
che (38.728m²). 
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5 Ermittlung des Verkehrswerts 

5.1 Grundstücksdaten, Bewertungsteilbereiche 

Nachfolgend wird der Verkehrswert für das mit einem Einfamilienhaus und landwirt-
schaftlichen Nebengebäuden bebaute Grundstück in 47608 Geldern- Veert, Heideweg 
49 zum Wertermittlungsstichtag 30.08.2022 ermittelt. 
 

Grundstücksdaten: 

Grundbuch Blatt lfd. Nr. 

Veert 323 59 
 

Gemarkung Flur Flurstück Fläche 

Veert 8 377 45.241 m² 
 

Das Grundstück wird ausschließlich aus bewertungstechnischen Gründen in Bewer-
tungsteilbereiche aufgeteilt. Bei den Bewertungsteilbereichen handelt es sich um 
Grundstücksteile, die nicht vom übrigen Grundstücksteil abgetrennt und unabhängig 
von diesem selbstständig verwertet (z. B. veräußert) werden können bzw. sollen. 

Bezeichnung des Bewertungsteilbereichs Bebauung/Nutzung Fläche 

Hof-/ Gebäudefläche 
 

Ackerland 
Verkehrsfläche 
Waldfläche 

Einfamilienhaus und landw. Nebenge-
bäude 
Ackerland 
Verkehrsfläche 
Waldfläche 

3.429 m² 
 

38.728 m² 
474 m² 

2.610 m² 

Summe der Bewertungsteilbereichsflächen  45.241 m² 

 

5.2 Verfahrenswahl mit Begründung 

Entsprechend den Gepflogenheiten im gewöhnlichen Geschäftsverkehr ist der Ver-
kehrswert des Bewertungsgrundstücks mit Hilfe des Sachwertverfahrens zu ermit-
teln, weil derartige Objekte üblicherweise nicht zur Erzielung von Erträgen, sondern 
zur (persönlichen oder zweckgebundenen) Eigennutzung bestimmt sind. 

Das Sachwertverfahren (gem. §§ 35 – 39 ImmoWertV 21) basiert im Wesentlichen auf 
der Beurteilung des Substanzwerts. Der vorläufige Sachwert (d. h. der Substanzwert 
des Grundstücks) wird als Summe aus dem Bodenwert, dem vorläufigen Sachwert der 
baulichen Anlagen und dem vorläufigen Sachwert der baulichen Außenanlagen und 
sonstigen Anlagen ermittelt. 

Zudem sind besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale zu berücksichtigen.  

Dazu zählen: 

• besondere Ertragsverhältnisse (z. B. Abweichungen von der marktüblich erzielba-
ren Miete), 
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• Baumängel und Bauschäden, 

• grundstücksbezogene Rechte und Belastungen, 

• Nutzung des Grundstücks für Werbezwecke und 

• Abweichungen in der Grundstücksgröße, insbesondere wenn Teilflächen selbst-
ständig verwertbar sind. 

 

5.3 Bodenwertermittlung für den Bewertungsteilbereich „Hof-/ Gebäudefläche“ 

Bodenrichtwert mit Definition des Bodenrichtwertgrundstücks 

Der Bodenrichtwert beträgt (Wohnbaufläche im Außenbereich) 90,00 €/m² zum 
Stichtag 01.01.2022. Das Bodenrichtwertgrundstück ist wie folgt definiert: 

Entwicklungsstufe = baureifes Land im Außenbereich 

Art der baulichen Nutzung = WA (allgemeines Wohngebiet) 

beitragsrechtlicher Zustand = frei 

Grundstücksfläche (f) = keine Angabe 

 

Beschreibung des Bewertungsteilbereichs 

Wertermittlungsstichtag = 30.08.2022 

Entwicklungsstufe = baureifes Land 

Art der baulichen Nutzung = M (gemischte Baufläche) 

beitragsrechtlicher Zustand = frei 

Grundstücksfläche (f) = Gesamtgrundstück = 45.241 m² 
Bewertungsteilbereich = 3.429 m² 

 

Bodenwertermittlung des Bewertungsteilbereichs 

Nachfolgend wird der Bodenrichtwert an die allgemeinen Wertverhältnisse zum Wer-
termittlungsstichtag 30.08.2022 und die wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmale 
des Bewertungsteilbereichs angepasst. 

I. Umrechnung des Bodenrichtwerts auf den beitragsfreien Zustand Erläuterung 

beitragsrechtlicher Zustand des Bodenrichtwerts  = frei  

beitragsfreier Bodenrichtwert  
(Ausgangswert für weitere Anpassung) 

 = 90,00 €/m²  

II. Zeitliche Anpassung des Bodenrichtwerts 

 Richtwertgrundstück Bewertungsgrundstück Anpassungsfaktor Erläuterung 

Stichtag 01.01.2022 30.08.2022   1,00  
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III. Anpassungen wegen Abweichungen in den wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmalen 

Lage Außenbereichslage Außenbereichslage   1,00  

Art der baulichen 
Nutzung 

WA (allgemeines 
Wohngebiet) 

M (gemischte Bauflä-
che) 

  0,50 E1 

lageangepasster beitragsfreier BRW am Wertermittlungsstichtag  = 45,00 €/m²  

Fläche (m²) keine Angabe 3.429   1,00  

Entwicklungsstufe baureifes Land baureifes Land   1,00  

vorläufiger objektspezifisch angepasster beitragsfreier Bo-
denrichtwert 

 = 45,00 €/m²  

 

IV. Ermittlung des Gesamtbodenwerts Erläuterung 

objektspezifisch angepasster beitragsfreier Bodenrichtwert   = 45,00 €/m²  

Fläche    3.429 m²  

beitragsfreier Bodenwert   = 154.305,00 € 
rd.  154.000,00 € 

 

 

Der beitragsfreie Bodenwert beträgt zum Wertermittlungsstichtag 30.08.2022 insge-
samt 154.000,00 €. 

 

5.3.1 Erläuterungen zur Bodenrichtwertanpassung 

E1 

siehe Originalgutachten 
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5.4 Sachwertermittlung für den Bewertungsteilbereich „Hof-/ Gebäudefläche“ 

5.4.1 Das Sachwertmodell der Immobilienwertermittlungsverordnung 

Das Modell der Verkehrswertermittlung im Sachwertverfahren ist in den §§ 35 – 39 
ImmoWertV 21 beschrieben. 

Der Sachwert wird demnach aus der Summe des Bodenwerts, den vorläufigen Sach-
werten der auf dem Grundstück vorhandenen baulichen Anlagen (wie Gebäude und 
bauliche Außenanlagen) sowie der sonstigen (nicht baulichen) Anlagen (vgl. § 35 Abs. 
2 ImmoWertV 21) und ggf. den Auswirkungen der zum Wertermittlungsstichtag vor-
handenen besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale abgeleitet. 

Der Bodenwert ist getrennt vom Sachwert der baulichen und sonstigen Anlagen i. d. 
R. im Vergleichswertverfahren nach den §§ 24 – 26 ImmoWertV 21 grundsätzlich so 
zu ermitteln, wie er sich ergeben würde, wenn das Grundstück unbebaut wäre. 

Der vorläufige Sachwert der baulichen Anlagen (inkl. besonderer Bauteile, besonderer 
(Betriebs)Einrichtungen und sonstiger Vorrichtungen) ist auf der Grundlage durch-
schnittlicher Herstellungskosten unter Berücksichtigung der jeweils individuellen Merk-
male, wie z. B. Objektart, Gebäudestandard und Restnutzungsdauer (Alterswertmin-
derung) abzuleiten. 

Der vorläufige Sachwert der Außenanlagen wird, sofern dieser nicht bereits anderwei-
tig miterfasst worden ist, entsprechend der Vorgehensweise für die Gebäude i. d. R. 
auf der Grundlage von durchschnittlichen Herstellungskosten, Erfahrungssätzen oder 
hilfsweise durch sachverständige Schätzung (vgl. § 37 ImmoWertV 21) ermittelt. 

Die Summe aus Bodenwert, vorläufigem Sachwert der baulichen Anlagen und vorläu-
figem Sachwert der baulichen Außenanlagen und sonstigen Anlagen ergibt den vor-
läufigen Sachwert des Grundstücks. 

Der so rechnerisch ermittelte vorläufige Sachwert ist anschließend hinsichtlich seiner 
Realisierbarkeit auf dem örtlichen Grundstücksmarkt zu beurteilen. Zur Berücksichti-
gung der Marktlage (allgemeine Wertverhältnisse) ist i. d. R. eine Marktanpassung 
mittels Sachwertfaktor erforderlich. Diese sind durch Nachbewertungen, d. h. aus den 
Verhältnissen von realisierten Vergleichskaufpreisen und für diese Vergleichsobjekte 
berechnete vorläufige Sachwerte (= Substanzwerte) zu ermitteln. Die „Marktanpas-
sung“ des vorläufigen Sachwerts an die Lage auf dem örtlichen Grundstücksmarkt 
führt im Ergebnis erst zum marktangepassten vorläufigen Sachwert des Grundstücks 
und stellt damit den „wichtigsten Rechenschritt“ innerhalb der Sachwertermittlung dar. 

Das Sachwertverfahren ist insbesondere durch die Verwendung des Sachwertfak-
tors ein Preisvergleich, bei dem vorrangig der Zeitwert der Substanz (Boden + Ge-
bäude + Außenanlagen + sonstige Anlagen) den Vergleichsmaßstab bildet. 

Der Sachwert ergibt sich aus dem marktangepassten vorläufigen Sachwert nach Be-
rücksichtigung ggf. vorhandener besonderer objektspezifischer Grundstücksmerkmale 
(vgl. § 35 Abs. 4 ImmoWertV 21). 
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5.4.2 Erläuterungen der bei der Sachwertberechnung verwendeten Begriffe 

Herstellungskosten (§ 36 Abs. 2 ImmoWertV 21) 

Die durchschnittlichen Herstellungskosten der baulichen Anlagen werden durch Multi-
plikation der Gebäudefläche (m²) des (Norm)Gebäudes mit Normalherstellungskos-
ten (NHK) für vergleichbare Gebäude ermittelt. Den so ermittelten durchschnittlichen 
Herstellungskosten sind noch die Werte von besonders zu veranschlagenden Bau-
teilen und besonderen (Betriebs) Einrichtungen hinzuzurechnen. 
 

Baukostenregionalfaktor 

Der Regionalfaktor (Baukostenregionalfaktor) beschreibt im Allgemeinen das Verhält-
nis der durchschnittlichen örtlichen zu den bundesdurchschnittlichen Baukosten. 
Durch ihn sollen die durchschnittlichen Herstellungskosten an das örtliche Baukosten-
niveau angepasst werden. Gemäß § 36 Abs. 3 ImmoWertV 21 ist der Regionalfaktor 
ein bei der Ermittlung des Sachwertfaktors festgelegter Modellparameter. 
 

Normalherstellungskosten 

Die Normalherstellungskosten (NHK) basieren auf Auswertungen von reinen Baukos-
ten für Gebäude mit annähernd gleichem Ausbau- und Gebäudestandard. Sie werden 
für die Wertermittlung auf ein einheitliches Index-Basisjahr zurückgerechnet. Durch die 
Verwendung eines einheitlichen Basisjahres ist eine hinreichend genaue Bestimmung 
des Wertes möglich, da der Gutachter über mehrere Jahre hinweg mit konstanten 
Grundwerten arbeitet und diesbezüglich gesicherte Erfahrungen, insbesondere hin-
sichtlich der Einordnung des jeweiligen Bewertungsobjekts in den Gesamtgrund-
stücksmarkt sammeln kann. Die Normalherstellungskosten besitzen überwiegend die 
Dimension „€/m² Brutto-Grundfläche“ oder „€/m² Wohnfläche“ des Gebäudes und ver-
stehen sich inkl. Mehrwertsteuer. 
 

Normobjekt, besonders zu veranschlagende Bauteile 

Bei der Ermittlung der Gebäudeflächen werden einige den Gebäudewert wesentlich 
beeinflussenden Gebäudeteile nicht erfasst. Das Gebäude ohne diese Bauteile wird in 
dieser Wertermittlung mit „Normobjekt“ bezeichnet. Zu diesen bei der Grundflächen-
berechnung nicht erfassten Gebäudeteilen gehören insbesondere Kelleraußentrep-
pen, Eingangstreppen und Eingangsüberdachungen, u. U. auch Balkone und Dach-
gauben. Der Wert dieser Gebäudeteile ist deshalb zusätzlich zu den für das Normob-
jekt ermittelten durchschnittlichen Herstellungskosten (i. d. R. errechnet als „Normal-
herstellungskosten x Fläche“) durch Wertzuschläge besonders zu berücksichtigen. 
 

Besondere Einrichtungen 

Die NHK berücksichtigen definitionsgemäß nur Gebäude mit – wie der Name bereits 
aussagt – normalen, d. h. üblicherweise vorhandenen bzw. durchschnittlich wertvollen 
Einrichtungen. Im Bewertungsobjekt vorhandene und den Gebäudewert erhöhende 
besondere Einrichtungen sind deshalb zusätzlich zu dem mit den NHK ermittelten 
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durchschnittlichen Herstellungskosten (oder Zeitwert) des Normobjektes zu berück-
sichtigen. Unter besonderen Einrichtungen sind deshalb innerhalb der Gebäude vor-
handene Ausstattungen und i. d. R. fest mit dem Gebäude verbundene Einrichtungen 
zu verstehen, die in vergleichbaren Gebäuden nicht vorhanden sind. Diese wurden 
deshalb auch nicht bei der Festlegung des Gebäudestandards miterfasst und demzu-
folge bei der Ableitung der Normalherstellungskosten nicht berücksichtigt (z. B. Sauna 
im Einfamilienhaus). Befinden sich die besonderen Einrichtungen in Geschäfts-, Ge-
werbe- und Industriegebäuden, spricht man auch von besonderen Betriebseinrichtun-
gen. 
 

Baunebenkosten (Anlage 4 Nr. I.1. Abs. 3 ImmoWertV 21) 

Die Normalherstellungskosten umfassen u. a. auch die Baunebenkosten (BNK), wel-
che als „Kosten für Planung, Baudurchführung, behördliche Prüfung und Genehmigun-
gen“ definiert sind. Die Baunebenkosten sind daher in den hier angesetzten durch-
schnittlichen Herstellungskosten bereits enthalten. 
 

Alterswertminderung (§ 38 ImmoWertV 21) 

Die Wertminderung der Gebäude wegen Alters (Alterswertminderung) wird i. d. R. 
nach dem linearen Abschreibungsmodell auf der Basis der ermittelten Restnutzungs-
dauer (RND) des Gebäudes und der jeweils modellhaft anzusetzenden Gesamtnut-
zungsdauer (GND) vergleichbarer Gebäude ermittelt.  
 

Restnutzungsdauer (§ 4 i. V. m. § 12 Abs. 5 ImmoWertV 21) 

Die Restnutzungsdauer bezeichnet die Anzahl der Jahre, in denen eine bauliche An-
lage bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung voraussichtlich noch wirtschaftlich genutzt 
werden kann. Als Restnutzungsdauer ist in erster Näherung die Differenz aus 'üblicher 
Gesamtnutzungsdauer' abzüglich 'tatsächlichem Lebensalter am Wertermittlungs-
stichtag' zugrunde gelegt. Diese wird allerdings dann verlängert (d. h. das Gebäude 
fiktiv verjüngt), wenn beim Bewertungsobjekt wesentliche Modernisierungsmaßnah-
men durchgeführt wurden oder in den Wertermittlungsansätzen unmittelbar erforderli-
che Arbeiten zur Beseitigung des Unterhaltungsstaus sowie zur Modernisierung in der 
Wertermittlung als bereits durchgeführt unterstellt werden. 
 

Gesamtnutzungsdauer 

Die Gesamtnutzungsdauer (GND) bezeichnet die Anzahl der Jahre, in denen eine bau-
liche Anlage bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung vom Baujahr an gerechnet übli-
cherweise wirtschaftlich genutzt werden kann. Sie ergibt sich aus der Art der baulichen 
Anlage und dem den Wertermittlungsdaten zugrunde liegenden Modell.  
 

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV 21) 

Unter den besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmalen versteht man alle 
vom üblichen Zustand vergleichbarer Objekte abweichenden individuellen 

http://www.gutachter-niederrhein.de/
mailto:info@gutachter-niederrhein.de


 
Kirchstraße 9, 47669 Wachtendonk 

Tel.:  02836 – 97 17 91 
Fax.: 02836 – 97 17 92 

www.gutachter-niederrhein.de 
info@gutachter-niederrhein.de 

 

 

Heideweg 49,  
47608 Geldern- Veert 

009 K 011/22 Seite 25 von 48 

 

Eigenschaften des Bewertungsobjekts (z. B. Abweichungen vom normalen baulichen 
Zustand, eine wirtschaftliche Überalterung, insbesondere Baumängel und Bauschä-
den (siehe nachfolgende Erläuterungen), grundstücksbezogene Rechte und Belastun-
gen oder Abweichungen von den marktüblich erzielbaren Erträgen). 
 

Baumängel und Bauschäden (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV 21) 

Baumängel sind Fehler, die dem Gebäude i. d. R. bereits von Anfang an anhaften – z. 
B. durch mangelhafte Ausführung oder Planung. Sie können sich auch als funktionale 
oder ästhetische Mängel durch die Weiterentwicklung des Standards oder Wandlun-
gen in der Mode einstellen. 

Bauschäden sind auf unterlassene Unterhaltungsaufwendungen, auf nachträgliche 
äußere Einwirkungen oder auf Folgen von Baumängeln zurückzuführen. 

Für behebbare Schäden und Mängel werden die diesbezüglichen Wertminderungen 
auf der Grundlage der Kosten geschätzt, die zu ihrer Beseitigung aufzuwenden sind. 
Die Schätzung kann durch pauschale Ansätze oder auf der Grundlage von auf Einzel-
positionen bezogenen Kostenermittlungen erfolgen. 

Der Bewertungssachverständige kann i. d. R. die wirklich erforderlichen Aufwendun-
gen zur Herstellung eines normalen Bauzustandes nur überschlägig schätzen, da 

• nur zerstörungsfrei – augenscheinlich untersucht wird, 

• grundsätzlich keine Bauschadensbegutachtung erfolgt (dazu ist die Beauftragung ei-
nes Sachverständigen für Schäden an Gebäuden notwendig). 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Angaben in dieser Verkehrswerter-
mittlung allein aufgrund der Mitteilung von Auftraggeber, Mieter etc. und darauf basie-
renden Inaugenscheinnahme beim Ortstermin ohne jegliche differenzierte Bestands-
aufnahme, technischen, chemischen o. ä. Funktionsprüfungen, Vorplanung und Kos-
tenschätzung angesetzt sind. 
 

Außenanlagen 

Dies sind außerhalb der Gebäude befindliche mit dem Grundstück fest verbundene 
bauliche Anlagen (insbesondere Ver- und Entsorgungsanlagen von der Gebäudeau-
ßenwand bis zur Grundstücksgrenze, Einfriedungen, Wegebefestigungen) und nicht 
bauliche Anlagen (insbesondere Gartenanlagen). 
 

Sachwertfaktor (§ 21 Abs. 3 ImmoWertV 21) 

Ziel aller in der ImmoWertV 21 beschriebenen Wertermittlungsverfahren ist es, den 
Verkehrswert, d. h. den am Markt durchschnittlich (d. h. am wahrscheinlichsten) zu 
erzielenden Preis zu ermitteln. 

Das herstellungskostenorientierte Rechenergebnis „vorläufiger Sachwert“ ist in aller 
Regel nicht mit hierfür gezahlten Marktpreisen identisch. Deshalb muss das Rechen-
ergebnis „vorläufiger Sachwert“ (= Substanzwert des Grundstücks) an den Markt, d. h. 
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an die für vergleichbare Grundstücke realisierten Kaufpreise angepasst werden. Das 
erfolgt mittels des sog. objektspezifisch angepassten Sachwertfaktors. 

Der Begriff des Sachwertfaktors ist in § 21 Abs. 3 ImmoWertV 21 erläutert. Seine Po-
sition innerhalb der Sachwertermittlung regelt § 7 Abs. 1 ImmoWertV 21. Diese ergibt 
sich u. a. aus der Praxis, in der Sachwertfaktoren aus im Wesentlichen schadensfreien 
Objekten abgeleitet werden. Umgekehrt muss deshalb auch in der Wertermittlung der 
Sachwertfaktor auf den vorläufigen Sachwert des fiktiv schadensfreien Objekts (bzw. 
des Objekts zunächst ohne Berücksichtigung besonderer objektspezifischer Grund-
stücksmerkmale) angewendet werden. Erst anschließend dürfen besondere objekt-
spezifische Grundstücksmerkmale durch Zu- bzw. Abschläge am marktangepassten 
vorläufigen Sachwert berücksichtigt werden. Durch diese Vorgehensweise wird die in 
der Wertermittlung erforderliche Modellkonformität beachtet. Der Sachwertfaktor ist 
das durchschnittliche Verhältnis aus Kaufpreisen und den ihnen entsprechenden, nach 
den Vorschriften der ImmoWertV 21 ermittelten „vorläufigen Sachwerte“ (= Substanz-
werte). Er wird vorrangig gegliedert nach der Objektart (er ist z. B. für Einfamilienhaus-
grundstücke anders als für Geschäftsgrundstücke), der Region (er ist z. B. in wirt-
schaftsstarken Regionen mit hohem Bodenwertniveau höher als in wirtschaftsschwa-
chen Regionen) und der Objektgröße.  

Durch die sachrichtige Anwendung des aus Kaufpreisen für vergleichbare Objekte ab-
geleiteten Sachwertfaktors ist das Sachwertverfahren ein echtes Vergleichspreisver-
fahren. 
 

Marktübliche Zu- oder Abschläge (§ 7 Abs. 2 ImmoWertV 21) 

Lassen sich die allgemeinen Wertverhältnisse bei Verwendung der Sachwertfaktoren 
auch durch eine Anpassung mittels Indexreihen oder in anderer geeigneter Weise 
nicht ausreichend berücksichtigen, ist zur Ermittlung des marktangepassten vorläufi-
gen Sachwerts eine zusätzliche Marktanpassung durch marktübliche Zu- oder Ab-
schläge erforderlich. 
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5.4.3 Sachwertberechnung 

Gebäudebezeichnung  Einfamilienhaus Scheune 

Berechnungsbasis    

• Brutto-Grundfläche (BGF)   210,80 m²  687,37 m² 

Baupreisindex (BPI) 30.08.2022 
(2010 = 100) 

  163,5  163,5 

Normalherstellungskosten      

• NHK im Basisjahr (2010)   806,00 €/m² BGF  255,00 €/m² BGF 

• NHK am Wertermittlungsstichtag  1.317,81 €/m² BGF  416,93 €/m² BGF  

Herstellungskosten     

• Normgebäude   277.794,35 €  286.585,17 € 

• Zu-/Abschläge        

• besondere Bauteile   5.400,00 €    

• besondere Einrichtungen        

Regionalfaktor   1,00  1,00 

Gebäudeherstellungskosten   283.194,35 €  286.585,17 € 

Alterswertminderung    

• Modell   linear  linear 

• Gesamtnutzungsdauer (GND) 

• Restnutzungsdauer (RND) 

  80 Jahre 

 15 Jahre 

 60 Jahre 

 10 Jahre 

• prozentual   81,25 %  83,33 % 

• Faktor   0,1875  0,1667 

Zeitwert    

• Gebäude (bzw. Normgebäude)   53.098,94 €  47.773,75 € 

• besondere Bauteile        

• besondere Einrichtungen        

vorläufiger Gebäudesachwert    53.098,94 €  47.773,75 € 

vorläufige Gebäudesachwerte insgesamt  100.872,69 € 

vorläufiger Sachwert der Außenanlagen + 6.500,00 € 

vorläufiger Sachwert der Gebäude und Außenanlagen = 107.372,69 € 

Bodenwert (vgl. Bodenwertermittlung) + 154.000,00 € 

vorläufiger Sachwert = 261.372,69 € 

Sachwertfaktor (Marktanpassung)  1,10 

marktübliche Zu- oder Abschläge  + 0,00 € 

marktangepasster vorläufiger Sachwert für den Bewertungsteilbereich „Hof-/ 
Gebäudefläche“ 

= 287.509,96 € 

besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale − 15.000,00 € 

(marktangepasster) Sachwert für den Bewertungsteilbereich „Hof-/ Gebäude-
fläche“ 

= 272.509,96 € 

 rd. 273.000,00 € 
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5.4.4 Erläuterung zur Sachwertberechnung 
 

Berechnungsbasis 

Die Berechnung der Gebäudeflächen (Bruttogrundflächen – BGF) wurde von mir 
durchgeführt. Die Berechnungen weichen teilweise von der diesbezüglichen Vorschrift 
(DIN 277) ab; sie sind deshalb nur als Grundlage dieser Wertermittlung verwendbar. 
Die Abweichungen bestehen daher insbesondere in wertbezogenen Modifizierungen 
(vgl. [2], Teil 1, Kapitel 16 und 17), z. B.: 

(Nicht)Anrechnung der Gebäudeteile c (z. B. Balkone). Die Maße wurden aus dem 
Geodatenportal www.tim-online.nrw.de übernommen, da zum Objekt keine vollständi-
gen Bauunterlagen vorlagen. 
 

Herstellungskosten 

Die durchschnittlichen Herstellungskosten der baulichen Anlagen stehen für die auf-
zuwendenden Kosten, die sich unter Beachtung wirtschaftlicher Gesichtspunkte für die 
Errichtung eines dem Wertermittlungsobjekt nach Art und Standard vergleichbaren 
Neubaus am Wertermittlungsstichtag unter Zugrundelegung zeitgemäßer, wirtschaftli-
cher Bauweisen ergeben würden. Der Ermittlung der durchschnittlichen Herstellungs-
kosten sind in der Regel modellhafte Kostenkennwerte zugrunde zu legen, die auf eine 
Flächen-, Raum- oder sonstige Bezugseinheit bezogen sind (Normalherstellungskos-
ten mit dem Basisjahr 2010 – NHK 2010). Diese sind mit der Anzahl der entsprechen-
den Bezugseinheiten der baulichen Anlage zu multiplizieren. Der Ansatz der NHK 
2010 ist aus [1], Kapitel 3.01.1 entnommen. 
 

Ermittlung der Normalherstellungskosten bezogen auf das Basisjahr 2010 (NHK 2010) 
für das Gebäude: Einfamilienhaus 

Ermittlung des Gebäudestandards: 

siehe Originalgutachten 

 

Bestimmung der standardbezogenen NHK 2010 für das Gebäude: 
Einfamilienhaus 

siehe Originalgutachten 

 

Berücksichtigung der Eigenschaften des zu bewertenden Gebäudes 

siehe Originalgutachten 

 

Bestimmung der standardbezogenen NHK 2010 für das Gebäude: 
Scheune 

siehe Originalgutachten  
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Berücksichtigung der Eigenschaften des zu bewertenden Gebäudes 

siehe Originalgutachten 

 

Berücksichtigung der erforderlichen Korrektur- und Anpassungs-
faktoren 

siehe Originalgutachten 

 

Baupreisindex 

Die Anpassung der NHK aus dem Basisjahr an die Preisverhältnisse am Wertermitt-
lungsstichtag erfolgt mittels des Verhältnisses aus dem Baupreisindex am Wertermitt-
lungsstichtag und dem Baupreisindex im Basisjahr (= 100). Der vom Statistischen Bun-
desamt veröffentlichte Baupreisindex ist auch in [1], Kapitel 4.04.1 abgedruckt. Der 
Baupreisindex zum Wertermittlungsstichtag wird bei zurückliegenden Stichtagen aus 
Jahreswerten interpoliert und bei aktuellen Wertermittlungsstichtagen, für die noch 
kein amtlicher Index vorliegt, wird der zuletzt veröffentlichte Indexstand zugrunde ge-
legt. 
 

Zu-/Abschläge zu den Herstellungskosten 

Hier werden Zu- bzw. Abschläge zu den Herstellungskosten des Normgebäudes be-
rücksichtigt. Diese sind aufgrund zusätzlichem bzw. mangelndem Gebäudeausbau 
des zu bewertenden Gebäudes gegenüber dem Ausbauzustand des Normgebäudes 
erforderlich (bspw. Keller- oder Dachgeschossteilausbau). 
 

Normobjekt, besonders zu veranschlagende Bauteile 

Die in der Gebäudeflächen- bzw. Rauminhaltsberechnung nicht erfassten und damit 
in den durchschnittlichen Herstellungskosten des Normgebäudes nicht berücksichtig-
ten wesentlich wertbeeinflussenden besonderen Bauteile werden einzeln erfasst. Da-
nach erfolgen bauteilweise getrennte aber pauschale Herstellungskosten- bzw. Zeit-
wertzuschläge in der Höhe, wie dies dem gewöhnlichen Geschäftsverkehr entspricht. 
Grundlage dieser Zuschlagsschätzungen sind die in [1], Kapitel 3.01.4 angegebenen 
Erfahrungswerte für durchschnittliche Herstellungskosten für besondere Bauteile. Bei 
älteren und/oder schadhaften und/oder nicht zeitgemäßen besonderen Bauteilen er-
folgt die Zeitwertschätzung unter Berücksichtigung diesbezüglicher Abschläge. 

Gebäude: Einfamilienhaus 

besondere Bauteile Herstellungskosten 

Dachgaube 5.400,00 € 

Summe 5.400,00 € 
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Besondere Einrichtungen 

Die besonderen (Betriebs)Einrichtungen werden einzeln erfasst und einzeln pauschal 
in ihren Herstellungskosten bzw. ihrem Zeitwert geschätzt, jedoch nur in der Höhe, wie 
dies dem gewöhnlichen Geschäftsverkehr entspricht. Grundlage sind die in [1], Kapitel 
3.01.3 angegebenen Erfahrungswerte der durchschnittlichen Herstellungskosten für 
besondere (Betriebs)Einrichtungen. 
 

Baukostenregionalfaktor 

Der Regionalfaktor (Baukostenregionalfaktor) ist eine Modellgröße im Sachwertverfah-
ren. Aufgrund der Modellkonformität (vgl. § 10 Abs. 1 ImmoWertV 21) wird bei der 
Sachwertberechnung der Regionalfaktor angesetzt, der auch bei der Ermittlung des 
Sachwertfaktors zugrunde lag. 
 

Baunebenkosten 

Die Baunebenkosten (BNK) sind unmittelbar in den NHK enthalten.  
 

Außenanlagen 

Die wesentlich wertbeeinflussenden Außenanlagen wurden im Ortstermin getrennt er-
fasst und einzeln pauschal in ihrem vorläufigen Sachwert geschätzt. Grundlage sind 
die in [1], Kapitel 3.01.5 angegebenen Erfahrungswerte für durchschnittliche Herstel-
lungskosten. Die Außenanlagen können auch hilfsweise sachverständig geschätzt 
werden. Bei älteren und/oder schadhaften Außenanlagen erfolgt die Sachwertschät-
zung unter Berücksichtigung diesbezüglicher Abschläge. 
 

Außenanlagen vorläufiger Sachwert (inkl. 
BNK) 

Kleinkläranlage 5.000,00 € 

Hofbefestigung, etc. 1.500,00 € 

Summe 6.500,00 € 
 

Gesamtnutzungsdauer 

Die übliche wirtschaftliche Nutzungsdauer = Gesamtnutzungsdauer (GND) ergibt sich 
aus der für die Bestimmung der NHK gewählten Gebäudeart sowie dem Gebäudeaus-
stattungsstandard. Sie ist deshalb wertermittlungstechnisch dem Gebäudetyp zuzu-
ordnen und ebenfalls aus [1], Kapitel 3.02.5 entnommen. 
 

Restnutzungsdauer 

Als Restnutzungsdauer ist in erster Näherung die Differenz aus "üblicher Gesamtnut-
zungsdauer" abzüglich "tatsächlichem Lebensalter am Wertermittlungsstichtag" zu-
grunde gelegt. Diese wird allerdings dann verlängert (d. h. das Gebäude fiktiv ver-
jüngt), wenn beim Bewertungsobjekt wesentliche Modernisierungsmaßnahmen durch-
geführt wurden oder in den Wertermittlungsansätzen unmittelbar erforderliche 
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Arbeiten zur Beseitigung des Unterhaltungsstaus sowie zur Modernisierung in der 
Wertermittlung als bereits durchgeführt unterstellt werden.  

Zur Bestimmung der Restnutzungsdauer, insbesondere unter Berücksichtigung von 
durchgeführten oder zeitnah durchzuführenden wesentlichen Modernisierungsmaß-
nahmen, wird das in [1], Kapitel 3.02.4 beschriebene Modell angewendet. 
 

Alterswertminderung 

Die Alterswertminderung der Gebäude wird unter Berücksichtigung der Gesamtnut-
zungsdauer und der Restnutzungsdauer der baulichen Anlagen ermittelt. Dabei ist das 
den Wertermittlungsdaten zugrundeliegende Alterswertminderungsmodell zugrunde 
zu legen. 
 

Sachwertfaktor 

Begründung, warum die Marktanpassung immer erforderlich ist: 

siehe Originalgutachten 
 

Marktanpassungsfaktor 

Der objektartspezifische Sachwert-Marktanpassungsfaktor k wird auf der Grundlage  

• der Angaben des örtlichen Gutachterausschusses unter Hinzuziehung 

• der in [1], Kapitel 3.03. veröffentlichten Werte sowie 

• eigener Ableitungen des Sachverständigen 

bestimmt und angesetzt. 

siehe Originalgutachten 

 
 

Marktübliche Zu- oder Abschläge 

Die allgemeinen Wertverhältnisse lassen sich bei Verwendung des Sachwertfaktors 
auch durch eine Anpassung mittels Indexreihen oder in anderer geeigneter Weise 
nicht ausreichend berücksichtigen. Aus diesem Grund ist zur Ermittlung des marktan-
gepassten vorläufigen Sachwerts eine zusätzliche Marktanpassung durch marktübli-
che Zu- oder Abschläge erforderlich. 
 

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 

Hier werden die wertmäßigen Auswirkungen der nicht in den Wertermittlungsansätzen 
des Sachwertverfahrens bereits berücksichtigten Besonderheiten des Objekts korri-
gierend insoweit berücksichtigt, wie sie offensichtlich waren oder vom Auftraggeber, 
Eigentümer etc. mitgeteilt worden sind. 
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Die in der Gebäudebeschreibung aufgeführten Wertminderungen wegen zusätzlich 
zum Kaufpreis erforderlicher Aufwendungen insbesondere für die Beseitigung von 
Bauschäden und die erforderlichen (bzw. in den Wertermittlungsansätzen als schon 
durchgeführt unterstellten) Modernisierungen werden nach den Erfahrungswerten auf 
der Grundlage für diesbezüglich notwendige Kosten marktangepasst, d. h. der hier-
durch (ggf. zusätzlich 'gedämpft' unter Beachtung besonderer steuerlicher Abschrei-
bungsmöglichkeiten) eintretenden Wertminderungen quantifiziert. 

 

besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale Wertbeeinflussung insg. 

Weitere Besonderheiten   -15.000,00 € 

• Entsorgungskosten 

• Freilegungskosten 

-5.000,00 € 

-10.000,00 € 

 

Summe -15.000,00 € 
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5.5 Bodenwertermittlung für den Bewertungsteilbereich „Ackerland“ 

Bodenrichtwert mit Definition des Bodenrichtwertgrundstücks 

Der Bodenrichtwert beträgt (mittlere Lage) 12,00 €/m² zum Stichtag 01.01.2022. Das 
Bodenrichtwertgrundstück ist wie folgt definiert: 

Entwicklungsstufe = Flächen der Land- oder Forstwirtschaft (§ 
3 Abs.1 ImmoWertV 21) 

Nutzungsart = Ackerland 

Grundstücksfläche = 50000 m² 

Ackerzahl (AZ) = 50 

 

Beschreibung des Bewertungsteilbereichs 

Wertermittlungsstichtag = 30.08.2022 

Entwicklungsstufe = Flächen der Land- oder Forstwirtschaft (§ 
3 Abs.1 ImmoWertV 21) 

Nutzungsart = Ackerland 

Grundstücksfläche = Gesamtgrundstück = 45.241 
Bewertungsteilbereich = 38.728 m² 

Ackerzahl (AZ) = 48 - 55 

 

Bodenwertermittlung des Bewertungsteilbereichs 

Nachfolgend wird der Bodenrichtwert an die allgemeinen Wertverhältnisse zum Wer-
termittlungsstichtag 30.08.2022 und die wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmale 
des Bewertungsteilbereichs angepasst. 

I. Bodenrichtwert (Ausgangswert für weitere Anpassung)  = 12,00 €/m² Erläuterung 

II. Zeitliche Anpassung des Bodenrichtwerts 

 Richtwertgrundstück Bewertungsgrundstück Anpassungsfaktor Erläuterung 

Stichtag 01.01.2022 30.08.2022   1,00  

III. Anpassungen wegen Abweichungen in den wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmalen 

Entwicklungsstufe Flächen der Land- 
oder Forstwirtschaft 

(§ 3 Abs.1 Im-
moWertV 21) 

Flächen der Land- oder 
Forstwirtschaft (§ 3 

Abs.1 ImmoWertV 21) 

  1,00  

Nutzungsart Ackerland Ackerland   1,00  

Fläche (m²) 50000 38.728   1,00 E01 

Ackerzahl (AZ) 50 50   1,00 E02 

relativer Bodenwert auf Bodenrichtwertbasis 

 

 

 = 12,00 €/m²  
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IV. Ermittlung des Gesamtbodenwerts Erläuterung 

relativer Bodenwert   = 12,00 €/m²  

Fläche    38.728 m²  

Bodenwert   = 464.736,00 € 
rd.  465.000,00 € 

 

 

Der Bodenwert beträgt zum Wertermittlungsstichtag 30.08.2022 insgesamt 
465.000,00 €. 

 

E01 

siehe Originalgutachten 

 

E02 

siehe Originalgutachten 
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5.6 Vergleichswertermittlung für den Bewertungsteilbereich „Ackerland“ 

5.6.1 Das Vergleichswertmodell der Immobilienwertermittlungsverordnung 

Das Modell für die Ermittlung des Vergleichswerts ist in den §§ 24 – 26 ImmoWertV 
21 beschrieben. Die Ermittlung des vorläufigen Vergleichswerts kann entweder auf der 
statistischen Auswertung einer ausreichenden Anzahl von Vergleichspreisen (Ver-
gleichspreisverfahren) oder auf der Multiplikation eines an die Merkmale des zu be-
wertenden Objektes angepassten Vergleichsfaktors mit der entsprechenden Bezugs-
größe (Vergleichsfaktorverfahren) basieren.  

Zur Ermittlung von Vergleichspreisen sind Kaufpreise von Grundstücken heranzuzie-
hen, die mit dem zu bewertenden Grundstück hinreichend übereinstimmende Grund-
stücksmerkmale (z. B. Lage, Entwicklungszustand, Art und Maß der baulichen Nut-
zung, Größe, beitragsrechtlicher Zustand, Gebäudeart, baulicher Zustand, Wohnflä-
che etc.) aufweisen und deren Vertragszeitpunkte in hinreichend zeitlicher Nähe zum 
Wertermittlungsstichtag stehen. Eine hinreichende Übereinstimmung der Grund-
stücksmerkmale eines Vergleichsgrundstücks mit dem des Wertermittlungsobjekts 
liegt vor, wenn das Vergleichsgrundstück hinsichtlich seiner wertbeeinflussenden 
Grundstücksmerkmale keine, nur unerhebliche oder solche Abweichungen aufweist, 
deren Auswirkungen auf die Kaufpreise in sachgerechter Weise durch Umrechnungs-
koeffizienten oder Zu- und Abschläge berücksichtigt werden können. Eine hinrei-
chende Übereinstimmung des Vertragszeitpunktes mit dem Wertermittlungsstich-
tag liegt vor, wenn der Vertragszeitpunkt nur eine unerheblich kurze Zeitspanne oder 
nur so weit vor dem Wertermittlungsstichtag liegt, dass Auswirkungen auf die allge-
meinen Wertverhältnisse in sachgerechter Weise, insbesondere durch Indexreihen, 
berücksichtigt werden können. 

Vergleichsfaktoren sind durchschnittliche, auf eine geeignete Bezugseinheit bezo-
gene Werte für Grundstücke mit bestimmten wertbeeinflussenden Grundstücksmerk-
malen (Normobjekte). Sie werden auf der Grundlage von geeigneten Kaufpreisen und 
der diesen Kaufpreisen entsprechenden Flächen- oder Raumeinheit (Gebäudefakto-
ren), den diesen Kaufpreisen entsprechenden marktüblich erzielbaren jährlichen Er-
trägen (Ertragsfaktoren) oder einer sonstigen geeigneten Bezugseinheit ermittelt. Zur 
Anwendung des Vergleichsfaktorverfahrens ist der Vergleichsfaktor bei wertrelevanten 
Abweichungen der Grundstücksmerkmale und der allgemeinen Wertverhältnisse mit-
tels Umrechnungskoeffizienten und Indexreihen oder in sonstiger geeigneter Weise 
an die Merkmale des Wertermittlungsobjektes anzupassen (=> objektspezifisch ange-
passter Vergleichsfaktor). 

Ggf. bestehende besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale, die bei der Er-
mittlung des vorläufigen Vergleichswerts nicht berücksichtigt wurden, sind bei der Ab-
leitung des Vergleichswerts aus dem marktangepassten vorläufigen Vergleichswerts 
sachgemäß zu berücksichtigen. 

Das Vergleichswertverfahren stellt insbesondere durch die Verwendung von Ver-
gleichspreisen (direkt) bzw. Vergleichsfaktoren (indirekt) einen Kaufpreisvergleich dar. 
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5.6.2 Erläuterungen der bei der Vergleichswertberechnung verwendeten Be-
griffe 

Vergleichspreise (§ 25 ImmoWertV 21) 

Vergleichspreise werden auf Grundlage von Kaufpreisen solcher Grundstücke (Ver-
gleichsgrundstücke) ermittelt, die mit dem zu bewertenden Grundstück hinreichend 
übereinstimmende Grundstücksmerkmale aufweisen und die zu Zeitpunkten verkauft 
worden sind (Vertragszeitpunkte), die in hinreichender zeitlichen Nähe zum Werter-
mittlungsstichtag stehen. Die Kaufpreise sind auf ihre Eignung zu prüfen sowie bei 
etwaigen Abweichungen an die Gegebenheiten des Wertermittlungsobjektes anzupas-
sen. 
 

Vergleichsfaktor (§ 20 ImmoWertV 21) 

Vergleichsfaktoren sind durchschnittliche Werte für Grundstücke mit bestimmten wert-
beeinflussenden Grundstücksmerkmalen (Normobjekte), die sich auf eine geeignete 
Bezugseinheit beziehen. Sie werden auf der Grundlage von geeigneten Kaufpreisen 
und der diesen Kaufpreisen entsprechenden Flächen- oder Raumeinheit (Gebäu-
defaktoren), den diesen Kaufpreisen entsprechenden marktüblich erzielbaren jährli-
chen Erträgen (Ertragsfaktoren) oder einer sonstigen geeigneten Bezugseinheit ermit-
telt. Um den objektspezifisch angepassten Vergleichsfaktor zu ermitteln, ist der Ver-
gleichsfaktor auf seine Eignung zu prüfen und bei etwaigen Abweichungen an die Ge-
gebenheiten des Wertermittlungsobjektes anzupassen. 
 

Indexreihen (§ 18 ImmoWertV 21) 

Indexreihen dienen der Anpassung von Vergleichspreisen und Vergleichsfaktoren an 
die allgemeinen Wertverhältnisse zum Wertermittlungsstichtag. 
 

Umrechnungskoeffizienten (§ 19 ImmoWertV 21) 

Umrechnungskoeffizienten dienen der Anpassung von Vergleichspreisen und Ver-
gleichsfaktoren an die wertbeeinflussenden Eigenschaften des Wertermittlungsobjekts 
(z. B. Lage, Entwicklungszustand, Art und Maß der baulichen Nutzung, Größe, bei-
tragsrechtlicher Zustand, Gebäudeart, baulicher Zustand, Wohnfläche etc.). 
 

Zu-/Abschläge 

Hier werden Zu-/Abschläge zum vorläufigen (relativen) Vergleichswert berücksichtigt. 
Diese liegen insbesondere in einer ggf. vorhandenen abweichenden Zuordnung von 
Sondernutzungsrechten beim Bewertungsobjekt und der dem vorläufigen (rel.) Ver-
gleichswert zugrundeliegenden Vergleichsobjekte begründet. 
 

Marktübliche Zu- oder Abschläge (§ 7 Abs. 2 ImmoWertV 21) 

Lassen sich die allgemeinen Wertverhältnisse bei Verwendung der Vergleichsfakto-
ren/Vergleichspreise auch durch eine Anpassung mittels Indexreihen oder in anderer 
geeigneter Weise nicht ausreichend berücksichtigen, ist zur Ermittlung des 
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marktangepassten vorläufigen Vergleichswerts eine zusätzliche Marktanpassung 
durch marktübliche Zu- oder Abschläge erforderlich. 
 

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV 21) 

Unter den besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmalen versteht man alle 
vom üblichen Zustand vergleichbarer Objekte abweichenden individuellen Eigenschaf-
ten des Bewertungsobjekts (z. B. Abweichungen vom normalen baulichen Zustand, 
eine wirtschaftliche Überalterung, insbesondere Baumängel und Bauschäden (siehe 
nachfolgende Erläuterungen), grundstücksbezogene Rechte und Belastungen oder 
Abweichungen von den marktüblich erzielbaren Erträgen). 
 

Baumängel und Bauschäden (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV 21) 

Baumängel sind Fehler, die dem Gebäude i. d. R. bereits von Anfang an anhaften – z. 
B. durch mangelhafte Ausführung oder Planung. Sie können sich auch als funktionale 
oder ästhetische Mängel durch die Weiterentwicklung des Standards oder Wandlun-
gen in der Mode einstellen. 

Bauschäden sind auf unterlassene Unterhaltungsaufwendungen, auf nachträgliche 
äußere Einwirkungen oder auf Folgen von Baumängeln zurückzuführen. 

Für behebbare Schäden und Mängel werden die diesbezüglichen Wertminderungen 
auf der Grundlage der Kosten geschätzt, die zu ihrer Beseitigung aufzuwenden sind. 
Die Schätzung kann durch pauschale Ansätze oder auf der Grundlage von auf Einzel-
positionen bezogenen Kostenermittlungen erfolgen. 

Der Bewertungssachverständige kann i. d. R. die wirklich erforderlichen Aufwendun-
gen zur Herstellung eines normalen Bauzustandes nur überschlägig schätzen, da 

· nur zerstörungsfrei – augenscheinlich untersucht wird, 

· grundsätzlich keine Bauschadensbegutachtung erfolgt (dazu ist die Beauftragung ei-
nes Sachverständigen für Schäden an Gebäuden notwendig). 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Angaben in dieser Verkehrswerter-
mittlung allein aufgrund Mitteilung von Auftraggeber, Mieter etc. und darauf beruhen-
den Inaugenscheinnahme beim Ortstermin ohne jegliche differenzierte Bestandsauf-
nahme, technischen, chemischen o. ä. Funktionsprüfungen, Vorplanung und Kosten-
schätzung angesetzt sind. 

Zur Bewertung des unbebauten Bewertungsteilbereichs „Ackerland“ sind ergänzend 
zum reinen Bodenwert evtl. vorhandene Wertbeeinflussungen durch Außenanlagen 
(z. B. Anpflanzungen oder Einfriedungen) oder besondere objektspezifische Grund-
stücksmerkmale (z. B. Pachtrechte) zu berücksichtigen. 
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Bodenwert für den Bewertungsteilbereich „Ackerland“ (vgl. Bodenwertermitt-
lung) 

 465.000,00 €
 

Wert der Außenanlagen (vgl. Einzelaufstellung) + 0,00 €
 

Vergleichswert für den Bewertungsteilbereich „Ackerland“ = 465.000,00 €
 

 rd. 465.000,00 €
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5.7 Vergleichswertermittlung für den Bewertungsteilbereich „Verkehrsfläche“ 

Verkehrsflächen stehen i. d. R. im Eigentum von Kommunen oder der Öffentlichen 
Hand. Sie werden regelmäßig nicht gehandelt, für sie gibt es folglich keinen Markt. 

Die hier gegenständliche Verkehrsfläche stellt keinen eigenen Wert dar. Der Vorteil 
der Fläche besteht darin, dass die Hof- und Gebäudefläche durch diesen Erschlie-
ßungsweg Baureife erlangt hat. Der Wertvorteil der Verkehrsfläche wurde somit hin-
reichend berücksichtigt.  

 

Die Fläche geht daher im Folgenden mit dem Wert € 0,00 in die Bewertung ein. 

 

Erläuterungen zu den Begrifflichkeiten, siehe Abschnitt 5.6. 
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5.8 Bodenwertermittlung für den Bewertungsteilbereich „Waldfläche“ 

Bodenrichtwert mit Definition des Bodenrichtwertgrundstücks 

Der Bodenrichtwert beträgt 0,60 €/m² zum Stichtag 01.01.2022. Das Bodenricht-
wertgrundstück ist wie folgt definiert: 

Entwicklungsstufe = Flächen der Land- oder Forstwirtschaft (§ 
3 Abs.1 ImmoWertV 21) 

Nutzungsart = Wald 

Sonstiges = Ohne Aufwuchs 
 

Beschreibung des Bewertungsteilbereichs 

Wertermittlungsstichtag = 30.08.2022 

Entwicklungsstufe = Flächen der Land- oder Forstwirtschaft (§ 
3 Abs.1 ImmoWertV 21) 

Nutzungsart = Wald 

Sonstiges = mit Aufwuchs 

Grundstücksfläche = Gesamtgrundstück = 45.241 
Bewertungsteilbereich = 2.610 m² 

 

Bodenwertermittlung des Bewertungsteilbereichs 

Nachfolgend wird der Bodenrichtwert an die allgemeinen Wertverhältnisse zum Wer-
termittlungsstichtag 30.08.2022 und die wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmale 
des Bewertungsteilbereichs angepasst. 

I. Bodenrichtwert (Ausgangswert für weitere Anpassung)  = 0,60 €/m² Erläuterung 

II. Zeitliche Anpassung des Bodenrichtwerts 

 Richtwertgrundstück Bewertungsgrundstück Anpassungsfaktor Erläuterung 

Stichtag 01.01.2022 30.08.2022   1,00  

III. Anpassungen wegen Abweichungen in den wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmalen 

Entwicklungsstufe Flächen der Land- 
oder Forstwirtschaft 

(§ 3 Abs.1 Im-
moWertV 21) 

Flächen der Land- oder 
Forstwirtschaft (§ 3 

Abs.1 ImmoWertV 21) 

  1,00  

Fläche (m²) keine Angabe 2.610   1,00  

Sonstiges ohne Aufwuchs mit Aufwuchs   1,50  

relativer Bodenwert auf Bodenrichtwertbasis  = 0,90 €/m²  

IV. Ermittlung des Gesamtbodenwerts Erläuterung 

relativer Bodenwert   = 0,90 €/m²  

Fläche    2.610 m²  

Bodenwert   = 2.349,00 € 
rd.  2.350,00 € 
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Der Bodenwert beträgt zum Wertermittlungsstichtag 30.08.2022 insgesamt 2.350,00 
€. 

 

5.9 Vergleichswertermittlung für den Bewertungsteilbereich „Waldfläche“ 

Zur Bewertung des unbebauten Bewertungsteilbereichs „Waldfläche“ sind ergänzend 
zum reinen Bodenwert evtl. vorhandene Wertbeeinflussungen durch Außenanlagen 
(z. B. Anpflanzungen oder Einfriedungen) oder besondere objektspezifische Grund-
stücksmerkmale (z. B. Pachtrechte) zu berücksichtigen. 

Bodenwert für den Bewertungsteilbereich „Waldfläche“ (vgl. Bodenwertermitt-
lung) 

 2.350,00 €
 

Wert der Außenanlagen (vgl. Einzelaufstellung) + 0,00 €
 

Vergleichswert für den Bewertungsteilbereich „Waldfläche“ = 2.350,00 €
 

 rd. 2.350,00 €
 

 

5.10 Verkehrswert 

Die Verfahrenswerte (Sachwert, Ertragswert und/oder Vergleichswert) ergeben sich 
aus der Summe der einzelnen Verfahrenswerte der jeweiligen Bewertungsteilbereiche 
 

Bezeichnung des Bewertungsteilbereichs Vergleichswert Ertragswert Sachwert 

Hof-/ Gebäudefläche 
Ackerland 
Verkehrsfläche 
Waldfläche 

 

465.000,00 € 
0,00 € 

2.350,00 € 

 273.000,00 € 
 

Summe rd. 740.000,00 € 
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Grundstücke mit der Nutzbarkeit des Bewertungsgrundstücks werden üblicherweise 
zu Kaufpreisen gehandelt, die sich vorrangig am Sachwert orientieren.  

Der Sachwert wurde zum Wertermittlungsstichtag mit rd. 740.000,00 € ermittelt. 

Der Verkehrswert für das mit einem Einfamilienhaus und landwirtschaftlichen Neben-
gebäuden bebaute Grundstück in 47608 Geldern- Veert, Heideweg 49 

 

Grundbuch Blatt lfd. Nr. 

Veert 323 59 
 

Gemarkung Flur Flurstück 

Veert 8 377 
 

 

wird, unter Berücksichtigung der nicht erfolgten Innenbesichtigung, zum Wertermitt-
lungsstichtag 30.08.2022 mit rd. 

 

740.000,00 € 

in Worten: siebenhundertvierzigtausend Euro 

geschätzt. 

 

Der Sachverständige bescheinigt durch seine Unterschrift zugleich, dass ihm keine 
Ablehnungsgründe entgegenstehen, aus denen jemand als Beweiszeuge oder Sach-
verständiger nicht zulässig ist oder seinen Aussagen keine volle Glaubwürdigkeit bei-
gemessen werden kann. 

 

Wachtendonk, den 30.09.2022 
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………………………………. 

Daniel Hepp 
(Sachverständiger) 

Nach DIN EN ISO/IEC 17024 zertifizierter Sachverständiger für Immobilienbewertung 
-ZIS Sprengnetter Zert (S)- 

 

 

Hinweise zum Urheberschutz und zur Haftung 

Urheberschutz, alle Rechte vorbehalten. Das Gutachten ist nur für den Auftraggeber 
und den angegebenen Zweck bestimmt. Eine Vervielfältigung oder Verwertung durch 
Dritte ist nur mit schriftlicher Genehmigung gestattet. 

Der Auftragnehmer haftet für die Richtigkeit des ermittelten Verkehrswerts. Die sons-
tigen Beschreibungen und Ergebnisse unterliegen nicht der Haftung. 

Der Auftragnehmer haftet unbeschränkt, sofern der Auftraggeber oder (im Falle einer 
vereinbarten Drittverwendung) ein Dritter Schadenersatzansprüche geltend macht, die 
auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit, einschließlich von Vorsatz oder grober Fahrläs-
sigkeit der Vertreter oder Erfüllungsgehilfen des Auftragnehmers beruhen, in Fällen 
der Übernahme einer Beschaffenheitsgarantie, bei arglistigem Verschweigen von 
Mängeln, sowie in Fällen der schuldhaften Verletzung des Lebens, des Körpers oder 
der Gesundheit. 

In sonstigen Fällen der leichten Fahrlässigkeit haftet der Auftragnehmer nur, sofern 
eine Pflicht verletzt wird, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Ver-
trages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regel-
mäßig vertrauen darf (Kardinalpflicht). In einem solchen Fall ist die Schadensersatz-
haftung auf den typischerweise vorhersehbaren Schaden begrenzt. 

Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.  

Ausgeschlossen ist die persönliche Haftung des Erfüllungsgehilfen, gesetzlichen Ver-
treters und Betriebsangehörigen des Auftragnehmers für von ihnen durch leichte Fahr-
lässigkeit verursachte Schäden. 
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Die Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität von Informationen und 
Daten, die von Dritten im Rahmen der Gutachtenbearbeitung bezogen oder übermittelt 
werden, ist auf die Höhe des für den Auftragnehmer möglichen Rückgriffs gegen den 
jeweiligen Dritten beschränkt. 

Eine über das Vorstehende hinausgehende Haftung ist ausgeschlossen bzw. ist für 
jeden Einzelfall auf maximal 1.000.000,00 EUR begrenzt. 

Außerdem wird darauf hingewiesen, dass die im Gutachten enthaltenen Karten (z. B. 
Straßenkarte, Stadtplan, Lageplan, Luftbild, u. ä.) und Daten urheberrechtlich ge-
schützt sind. Sie dürfen nicht aus dem Gutachten separiert und/oder einer anderen 
Nutzung zugeführt werden. Falls das Gutachten im Internet veröffentlicht wird, wird 
zudem darauf hingewiesen, dass die Veröffentlichung nicht für kommerzielle Zwecke 
gestattet ist. Im Kontext von Zwangsversteigerungen darf das Gutachten bis maximal 
zum Ende des Zwangsversteigerungsverfahrens veröffentlicht werden, in anderen Fäl-
len maximal für die Dauer von 6 Monaten. 
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6 Rechtsgrundlagen, verwendete Literatur und Software 

6.1 Rechtsgrundlagen der Verkehrswertermittlung 

BauGB: 
Baugesetzbuch 
 
BauNVO: 
Baunutzungsverordnung – Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke 
 
BGB: 
Bürgerliches Gesetzbuch 
 
ZVG: 
Gesetz über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung 
 
ImmoWertV: 
Verordnung über die Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von Immobilien und 
der für die Wertermittlung erforderlichen Daten – Immobilienwertermittlungsverordnung – 
ImmoWertV 
 
SW-RL: 
Richtlinie zur Ermittlung des Sachwerts (Sachwertrichtlinie – SW-RL) 
 
VW-RL: 
Richtlinie zur Ermittlung des Vergleichswerts und des Bodenwerts (Vergleichswertrichtlinie 
– VW-RL) 
 
BRW-RL: 
Richtlinie zur Ermittlung des Bodenrichtwerts (Bodenrichtwertrichtlinie – BRW-RL) 
 
WertR: 
Wertermittlungsrichtlinien – Richtlinien für die Ermittlung der Verkehrswerte (Marktwerte) 
von Grundstücken 
 
WoFlV: 
Wohnflächenverordnung – Verordnung zur Berechnung der Wohnfläche 
 
DIN 283: 
DIN 283 Blatt 2 “Wohnungen; Berechnung der Wohnflächen und Nutzflächen” (Ausgabe 
Februar 1962; obwohl im Oktober 1983 zurückgezogen findet die Vorschrift in der Praxis 
weiter Anwendung) 
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GEG: 
Gebäudeenergiegesetz – Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerba-
rer Energien zur Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden 

 

6.2 Verwendete Wertermittlungsliteratur / Marktdaten 

[1] Sprengnetter (Hrsg.): Immobilienbewertung – Marktdaten und Praxishilfen, Loseblatt-
sammlung, Sprengnetter Immobilienbewertung, Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022 

 
[2] Sprengnetter (Hrsg.): Immobilienbewertung – Lehrbuch und Kommentar, Loseblatt-

sammlung, Sprengnetter Immobilienbewertung, Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022 
 
[3] Sprengnetter (Hrsg.): Sprengnetter Books, Online Wissensdatenbank zur Immobilien-

bewertung 
 
[4] Grundstücksmarktbericht des Gutachterausschusses für Grundstückswerte des Krei-

ses Kleve (2022) 
 
[5] Verkehrswertermittlung von Grundstücken, Kleiber digital 
 
[6] Handbuch der Mietpreisbewertung für Wohn- und Gewerberaum (3. Auflage) Ferdi-

nand Dröge 
 
[7] Baukosten 2020/2021 Instandsetzung/ Sanierung/ Modernisierung/ Umnutzung (24. 

Auflage) Schmitz/Krings/Dahlhaus/Meisel 
 

6.3 Verwendete fachspezifische Software 

Das Gutachten wurde unter Verwendung des von der Sprengnetter Real Estate Services 
GmbH, Bad Neuenahr-Ahrweiler entwickelten Softwareprogramms “Sprengnetter-ProSa” 
(Stand April 2021) erstellt. 
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7 Verzeichnis der Anlagen 

Anlage 1: Auszug aus der topografischen Übersichtskarte 
 
Anlage 2: Auszug aus der Straßenkarte 
 
Anlage 3: Auszug aus der Liegenschaftskarte 
 
Anlage 3a: Darstellung der Gebäude 
 
Anlage 4: Auszug aus der Bodenrichtwertkarte 
 
Anlage 5: Fotos 
 
Anlage 6: Grundrisse 
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Anlagen: siehe Originalgutachten 
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